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gung, kénnen wir Briicken bauen in ein neues Land. Wie-
der heisst es: ziehe aus aus deinem Vaterland und aus
- deiner Freundschaft — so wird es wohl durech Wiisten
- und Meere gehen miissen —, aber unter der Verheissung:
in ein Land, das ich dir zeigen will. - D. Staudinger.

Ein Jubildum,

In ihrer Nummer vom 18. April erinnert die ,,Neue
" Schweizer Zeitung” daram, dass gerade 50 Jahre verflos-
sen, seit unsere zlircherische Staatsverfassung von den
Stimmberechtigten mit grosser Mehrheit angenommen
wurde. Es war der erste konsequente Versuch, ,,die Idee
einer reinen Volksherrschaft in eimer iden modernen Kul-
turverhéltnissen entsprechenden Form durchzufiithren”.
Ziirich ist damit den andern Kantonen der Schweiz mit
gutem Beispiel vorangegangen. Sollte es nun nicht den
50, Jahrestag dieses Ereignisses damit feiern, dass es wie-
der mutig einen Schritt vorwirts tut und nun der andern
Hilfte des Volkes die Segnungen einer wahrhaft demo-
kratischen Verfassung zuteil werden lisst, indem es in
diesem Jahre des Heils 1919 den Frauen das Stimmrecht,
die volle politische Gileichberechtigung mit den Minnern
verleitht? Konnte es eine schonere Jubiliumsfeier geben,
wiirde es sich damit nicht seiner Viter, seiner demokra-
tischen Traditionen wiirdig erweisen? Awuch die Verfas-
sung von 1869 war ein Wagnis, aber die Zukunft hat ihm
recht gegeben. Sollte das nicht auch der Fall sein mit
dem Wagnis des Frauenstimmrechts? Oder haben die
Sohne nicht mehr den Mut ihrer Viter? Wollen sie nicht
mehr fithren, sondern warten, bis Andere ihnen den Weg
gewiesen? Noch hoffen wir das Gegenteil. Wir kénnen
und wollen nicht glauben, dass Ziirich sich die Ehre neh-
men lasse, der erste Kanton mit Frauenstimmrecht zu
sein, wie es der erste war mit einer wirklich demokrati-

schen Verfassung: K. H.

Alus der Bundespersammlung.

Sind unsere Landesviiter unantastbar und, Heiligen
gleich, wihrend der Bundesversammlung auf ihren kuru-
lischen Sesseln festgeschraubt? Das war die Frage, wel-
che die zwei ersten sehr ausgedehnten Sitzungen der letz-
ten Session unseres Parlamentes igefiillt hat. Welche
Flut von Redekunst ist iiber diese so einfache Frage ge-
flossen! Dass das Vaterland in Gefahr geraten wire,
wenn neun in einen Prozess hineingezogene Nationalrite
im Rate der Weisen gefehlt hitten, wird wohl keinem
diinken. Und wenn auch gesagt worden ist, dass die par-
lamentarische Immmunitit nicht ein Privileg der Person,
sondern dem Volke und nicht seinen Vertretern zuliebe
aufgestellt worden sei, so scheint es doch, als ob die Ver-
teidiger derselben mehr pro domo :gesprochen haben, als
dass sie das Wiohl des Volkes vor Augen gehabt- hitten.
In der Bundesverfassung fehlt die Tmmunitit, doch er-
setzt das Garantiegesetz, das 1851 eingefithrt wurde, die-
se Liicke und gibt den Mitgliedern der Bundesversamm-
lung ein Vorrecht, das gewshnliche Sterbliche entbehren

miiissen. Das Garantiegesetz wurde aber eingefithrt, um
ste vor mngerechter oder tendenzitser Verfolgung zu
schiitzen. Jedoch gibt das Gesetz dem Nationalrat das
Recht, einem angeklagten Kollegen diesen besonderen
Vorzug zu entziehen, wenn die Anklage gerechtfertigt
ist und regelmissig vor sich geht. So scheint es in' der
Ordnung, da es sich in diesem Fall, dem Landesstreik-
prozess, um eine motivierte Anklage handelte, dass die
parlamentarische Immunitit mit 83 gegen 50 Stimmen
aufgehoben wurde. Dass die Debatten immer sehr erbau-
lich gewesen wiren, kénnte man kaum behaupten. Die
lacherlichsten, ungereimtesten, albernsten Kombinationen
sind aus der ausserordentlichen Lage entstanden, Landes-
vater und Landesverriter zugleich zu sein, und aus dem
Dilemma, an zwei Orten zu gleicher Zeit anwesend sein zu
miissen. Doch Ende igut, alles gut *), und die neun Na-
tionalrite haben sich ‘darein ergeben miissen, als gewshn-
liche Sterbliche betrachtet und behandelt zu werden, Un-
sere gesetzgebende oberste Behorde war es unserem Vol-
ke schuldig, in der demokratischen Tradition zu beharren
und keinem unnétigen wund ungerechtfertigten Privileg
zu huldigen.

Die zweite sensationelle Frage der letzten Tagung bil-
dete der Vorschlag der Amfhebung der Vollmachten des
Bundesrates, die seit Jahren, vornehmlich von den wel-
schen Viertretern, mit Recht verlangt wird. Diesmal ge-
lang es dem Stinderat, da der Nationalrat nicht imstan-
de war, etwas anderes zu tun, als neme Vollmachten an
Stelle der alten zu setzen, eine befriedigende Losung zu
finden. Seit 1914, als nach Ausbruch des Krieges dem
Bundesrate die Vollmachten erteilt wurden wund es hiess:
Salus patriae suprema lex esto, hat sich die Sachlage we-
sentlich gedindert. Es ist aber klar, dass zeitweilige
Massregeln notwendig sind, da man nicht von einem Tag
zum anderen vom autokratischen zum demokratischen
Regime zuriickkehren kann, doch ist es wichtig, dass
man sobald wie méglich zur Gesetzlichkeit zuriickkehrt
und von den ausserordentlichen Vollmachten nur aus-
nahmsweise Gebrauch macht. In diesem Sinne hat der
Stéinderat eine Formel aufgestellt, die allgemeine Zu-
stimmung fand. Nach diesem Beschluss behilt der Bun-
desrat die notige Handlungsfreiheit. Er ist aber fiir
seine Massnahmen vor der Bundesversammlung verant-
wortlich, deren Sanktion erst eine Notverordnung in
Kraft bestehen lisst. Es bleibt nur noch der Entscheid
des Nationalrates, und es wird ein grosser Schritt zur
Riickkehr in die gesetzmiissige Ordnung getan worden
sein.

Es wurde ferner heftiz gegen die fernere Erhebung
der Kriegsgewinnsteuer igekimpft in dem Sinne, dass die
Steuer zum letzten Male aus den im Jahre 1918 erzielten
Kriegsgewinnen erhoben’ wenden sollte. Die diesbeziig-
liche Motion wurde vom Rate abgelehnt. Dagegen hat
ider Nationalrat die Tabaksteuer angenommen, deren Er-
trag zum Teil dem Kampf gegen die Tuberkulose, zum Teil

*) Ob das Ende gut gewesen, dariiber gehen die Meinungen
sehr auseinander.. D. R.




	Ein Jubiläum

